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Mietrecht. Eine unberechtigte
Gebrauchsüberlassung berechtigt den
Vermieter zur außerordentlichen
Kündigung. Das kann auch für die
Nutzung eines Hotels als
Flüchtlingsunterkunft gelten.

OLG Celle, Urteil vom 17. April 2025,
Az. 2 U 148/24

Fristlose Kündigung wegen
Flüchtlingsunterkunft ist zulässigg
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DER FALL

Die Beklagte hatte von der Klägerin
Gewerberäume zur ausschließlichen Nut-
zung als Garni-Hotel der gehobenen Mit-
telklasse gemietet. Später schloss die
Beklagte einen Beherbergungsvertrag,
wonach eine Kommune sämtliche Zim-
mer zur Unterbringung von Flüchtlingen
aus der Ukraine bzw. gegebenenfalls aus

anderen Herkunftsländern entgeltlich
buchte. Die Klägerin mahnte die Beklagte
ab und verlangte die Beendigung dieser
vertragswidrigen Nutzung. Da die Miete-
rin die vertragswidrige Nutzung des
Hotels nicht beendete, kündigte die Ver-
mieterin denMietvertrag außerordentlich
fristlos.
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DIE FOLGEN

Der vertragswidrige Gebrauch von Miet-
räumenberechtigt denVermieter, eventu-
ell nach Abmahnung und Fristsetzung,
zur außerordentlichen fristlosen Kündi-
gung. Die Nutzung als Flüchtlingsunter-
kunft ist nach Auffassung des OLG Celle
ganz erheblich anders zu qualifizieren als
die Nutzung zum Hotelbetrieb. Insbeson-
dere, weil Hotelgäste die Zimmer regel-
mäßig nicht als Wohnraum nutzen. Dem-
gegenüber nutzen Flüchtlinge in einer

Flüchtlingsunterkunft die Räumlichkeiten
grundsätzlich als Wohnung. Da die Miet-
räume ausdrücklich und ausschließlich
zur Nutzung als Hotel überlassen wurden,
stellt die Nutzung als Flüchtlingsunter-
kunft einen vertragswidrigen Gebrauch
dar. Nach Meinung des Gerichts steht
dem auch nicht entgegen, dass die Miete-
rin nach demHotelmietvertrag zur Unter-
vermietung berechtigt war.
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WAS IST ZU TUN?

Zu einer der zentralen Regelungen in
gewerblichen Mietverträgen zählt die
Bestimmung des Mietzwecks. Dabei
schützt ein konkreter Zweck einerseits
den Mieter dahingehend, dass er gegen-
über demVermieter Anspruch auf die ver-
einbarte Nutzung hat und dies grundsätz-
lich auch dann, wenn die vereinbarte
Nutzung beispielsweise nicht durch die
genehmigte baurechtliche Nutzung abge-
deckt ist. In dem Fall kann es zu Schaden-
ersatzansprüchen des Mieters kommen,
wenn die vereinbarte Nutzung nicht mög-
lich ist. Vermieterseits empfiehlt es sich
daher darauf zu achten, dass die mietver-

traglich vereinbarte Nutzung mit der bau-
rechtlich zulässigen Nutzung überein-
stimmt. Andererseits wird der Vermieter
durch die Vereinbarung eines engenMiet-
zwecks vor unerwünschten Nutzungen
durch den Mieter bzw. Untermieter
geschützt. Auch bestimmt sich eine
etwaige Pflicht des Vermieters zum Kon-
kurrenzschutz nach dem Inhalt des Miet-
zwecks. Regelungen im Kontext mit dem
Mietzweck sind daher alles andere als
trivial und sollten gründlich geprüft wer-
den. (redigiert von Monika Hillemacher)

Steuerberater
Klaus Bührer
von Dornbach

Steuerrecht. Umzugskosten sind keine
Werbungskosten, wenn der Umzug der
Einrichtung eines Arbeitszimmers dient.
Dies gilt auch, wenn eine Firma
Arbeitnehmer zur Arbeit im Homeoffice
anhält.

BFH, Urteil vom 5. Februar 2025,
Az. VI R 3/23

Der Umzug für ein Heimbüro
ist nicht absetzbar

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Ein berufstätiges Ehepaar mit Tochter
wohnte in einer Dreizimmerwohnung.
Mit Beginn der Corona-Zeit waren die
Eltern vom Arbeitgeber gehalten, im
Homeoffice zu arbeiten. Separate Arbeits-
zimmer standen nicht zur Verfügung. Der
Ess-/Wohntisch diente als Arbeitsplatz. Er
erwies sich für die Nutzung durch beide
Arbeitnehmer als zu klein. Schließlich

arbeiteten sie abwechselnd. Später zog die
Familie in eine Fünfzimmerwohnung mit
zwei separaten Arbeitszimmern. In der
Steuererklärung machte das Ehepaar
neben den Kosten für die Arbeitszimmer
auch die Umzugskosten alsWerbungskos-
ten geltend, was das Finanzamt ablehnte.
Die Klage der Eheleute vor dem FG war
zunächst erfolgreich.
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DIE FOLGEN

Die Revision des Finanzamts beim BFH
hatte Erfolg. Der Umzug in eine andere
Wohnung ist in erster Linie durch private
Motive und Vorlieben veranlasst. Für die
Anerkennung als Werbungskosten müss-
ten objektive Gründe für eine nahezu aus-
schließliche berufliche Veranlassung des
Umzugs vorliegen. Allein das Bestreben,
ein abgeschlossenes Arbeitszimmer ein-
richten zu können, reicht dafür nicht
aus. Nach Ansicht des BFH ändert sich
an der primär privaten Veranlassung

des Umzugs auch durch die veränderte
Arbeitswelt und die zunehmende Akzep-
tanz von Homeoffice nichts. Die Wahl
einer Wohnung, deren Lage, Größe,
Zuschnitt und Nutzung, sei vom (priva-
ten) Geschmack, den Lebensgewohnhei-
ten, den zur Verfügung stehenden finan-
ziellen Mitteln, der familiären Situation
und anderen privaten Vorentscheidungen
des Steuerpflichtigen abhängig, so der
BFH.
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WAS IST ZU TUN?

Die Schwierigkeiten, die insbesondere in
den Ballungszentren bei knappemWohn-
raumangebot durch eine arbeitgeberseitig
vorgegebeneHomeoffice-Tätigkeit entste-
hen können, hätten vermutlich auch eine
andere Entscheidung des BFH rechtferti-
gen können. Offenbar war dem BFH aber
der entstehende Graubereich und der
Argumentationsspielraum für den steuer-
lichen Werbungskostenabzug von
Umzugskosten zu groß beziehungsweise
zu unbestimmt. Als beruflich veranlasste

Umzugskosten werden somit weiterhin
lediglich der Arbeitsplatzwechsel oder
eine erhebliche Fahrzeitverkürzung
zum Arbeitsplatz von mindestens einer
Stunde pro Tag (Hin- und Rückfahrt)
anerkannt.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Gerrit Krupp

von Lenz und Johlen
Quelle: Lenz und Johlen

Öffentliches Recht. In einem
Einkaufszentrum sind ergänzende
Freizeitangebote zulässig. Darunter
fallen auch Fitnessstudios. Sie dürfen
an Sonntagen aufmachen.

Niedersächsisches OVG,
Urteil vom 12. Dezember 2024, Az. 1 LB 93/23

Fitnessstudio im Einkaufszentrum
darf sonntags öffnen
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DER FALL

Streitgenstand ist eine Bauvoranfrage des
Klägers zur Erweiterung der Öffnungszei-
ten samt Sonntagsöffnung eines Fitness-
studios in einem Einkaufszentrum. Der
Bebauungsplan setzt ein Sondergebiet
fest, in dem neben dem Einkaufszentrum
auch Handwerks- und Dienstleistungsbe-
triebe zulässig sind. Die Behörde lehnte
die Ausweitung der Öffnungszeiten ab, da
das Fitnessstudio an die Öffnungszeiten
des Einkaufszentrums gebunden sei.

Während die erste Instanz dies bestätigte,
gab das Niedersächsische Oberverwal-
tungsgericht dem Kläger Recht. Das Fit-
nessstudio sei kein Dienstleistungsbe-
trieb, sondern eine Anlage für sportliche
Zwecke. Es sei als untergeordnetes Ange-
bot der Freizeitgestaltung Teil des Ein-
kaufszentrums. Komplett deckungsgleich
müssten die Öffnungszeiten von Fitness-
studio und dem übrigen Zentrum nicht
sein, die Sonntagsöffnung sei zulässig.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIE FOLGEN

Der Senat zitiert die Rechtsprechung,
nach der ein Einkaufszentrum im Rechts-
sinne entweder eine einheitlich geplante
oder in anderer Weise gewachsene räum-
liche Konzentration von Einzelhandelsbe-
trieben ist, die zumeist mit verschieden-
artigen Dienstleistungsbetrieben kombi-
niert werden. Dazu zählt das Gericht auch
Nutzungen, die in Beziehung zumEinkauf
stünden oder deren Inanspruchnahme
mit diesem verbunden sei, etwa Reisebü-
ros, Reinigungen, Banken/Sparkassen,

Postfilialen oder Sozialeinrichtungen.
Auch Freizeitangebote wie ein Fitnessstu-
dio zählen dazu, soweit sie lediglich
ergänzenden Charakter haben. Typische
Motivation für den Besuchmüsse der Ein-
kauf bleiben. Der nicht zu eng zu verste-
hende notwendige innere Zusammen-
hang mit dem Einkauf fehle allerdings bei
Freizeiteinrichtungen mit eigenständiger
Anziehungskraft und größerem Einzugs-
bereich. Beispielsweise Sportarenen, Dis-
cos oder Multiplex-Kinos.
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WAS IST ZU TUN?

Das Gericht betont, in Einkaufszentren
würden neben Einkaufsmöglichkeiten
auch Freizeitangebote wie Fitnessstudios
nachgefragt. Angesichts des Konkurrenz-
drucks durch den Internethandel könnten
zum wirtschaftlichen Betrieb eines Ein-
kaufszentrums auch untergeordnete Frei-
zeitveranstaltungen zählen, die der Erwei-
terung desKundenkreises dienten, so Pro-
duktpräsentationen, Lesungen und Par-
tys, solange sich kein selbstständiges

Freizeit- oder Veranstaltungsangebot ent-
wickele. Dies bietet Möglichkeiten, in
Sondergebieten für Einkaufszentren Frei-
zeitnutzungen aufzugreifen, um die Kun-
denfrequenz zu erhöhen und etwa die
Revitalisierung eines Objekts zu fördern.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwältin
Dr. Anja Birkenkämper

von Kapellmann
Quelle: Kapellmann

Baurecht. Verstößt ein Auftragnehmer
gegen die Pflicht zur Zusammenarbeit,
muss er den Schaden ersetzen. Das kann
den Verlust des restlichen Werklohns
bedeuten.

BGH, Beschluss vom 19. März 2025,
Az. VIII ZR 30/24, Nichtzulassungsbeschwerde
zurückgewiesen

Wer nicht kooperiert, verliert
den Anspruch auf Werklohn
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DER FALL

Die Parteien streiten über die Zahlung
restlichenWerklohns auf Basis eines unter
Einbeziehung der VOB/B geschlossenen
Werkvertrags über die Errichtung einer
Gerüsttreppe zur Verwendung als zweiter
Rettungsweg. Der Auftragnehmer schul-
det statische Berechnung. Bei Vertrags-
schluss gehen die Parteien übereinstim-
mend davon aus, dass das Treppengerüst
nicht genehmigungsbedürftig sei. Bei der

Abnahme ist das Gerüst jedoch mangels
Baugenehmigung nicht als zweiter Ret-
tungsweg nutzbar. Der Auftragnehmer
beruft sich auf diemangelfreie Errichtung.
Die Beanstandungen des Bauordnungs-
amts wirkten ihm gegenüber nicht. Wei-
tere statische Folgeleistungen erbrachte er
nicht. Der Auftraggeber meint, dadurch
verstoße der Auftragnehmer gegen die
Kooperationspflicht.
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DIE FOLGEN

Die Klage des Auftragnehmers auf Werk-
lohn hat keinen Erfolg. Er habe zwar nicht
dafür einzustehen, dass das Bauord-
nungsamt die erforderliche Baugenehmi-
gung für den zweiten Rettungsweg nicht
erteilt habe. Mangelfeststellung und Ein-
standspflicht eines Werkunternehmers
müssten sich nicht decken; die Beibrin-
gung öffentlicher-rechtlicher Genehmi-
gungen liege grundsätzlich beim Auftrag-
geber, so das Gericht. Es lasse sich auch
keine Risikoverlagerung auf den Auftrag-
nehmer für die Einholung der erforderli-

chen Baugenehmigung erkennen. Der
Auftragnehmer habe keine Aufklärungs-
pflicht gegenüber der Beklagten gehabt.
Allerdings habe der ausführende Unter-
nehmer gegen seine bauvertragliche
Kooperationspflicht verstoßen. Es sei
erwartbar gewesen, dass er die Lücken in
der statischen Berechnung der Gerüst-
treppe im Nachgang beseitige. Das war
schuldhaft nicht geschehen. Dies führte
zu einer Ersatzpflicht für die Schäden, die
dem Bauherrn durch die mangelnde
Kooperation entstanden.
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WAS IST ZU TUN?

Das Gericht stellt zugunsten des Auftrag-
nehmers heraus, dass zwischen einem
Mangel und der inhaltlichen Zurechnung
gegenüber dem Auftragnehmer im Wege
einer Risikobetrachtung zu unterscheiden
ist. Das Genehmigungsrisiko verbleibt
daher beim Auftraggeber. Allerdings
brachte der Ausführende sich um seinen
Vergütungsanspruch, als er gegen seine
bauvertragliche Kooperationspflicht ver-
stieß. Diese soll gewährleisten, dass zwi-

schen den Vertragsparteien entstandene
Meinungsverschiedenheiten oder Kon-
flikte nach Möglichkeit einvernehmlich
beigelegt werden. Daraus ergeben sich
Obliegenheiten und Pflichten beider Par-
teien zur Mitwirkung und gegenseitiger
Information. Zu den Aufgaben des Auf-
tragnehmers gehört bis zur Fertigstellung
des funktionsfähigen Werks auch die
Zusammenarbeit mit Dritten.

(redigiert von Monika Hillemacher)

ANZEIGE


